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Vorwort

VORWORT

Deutschland war auch im ersten Halbjahr 2005 weit
davon entfernt, sich aus der angespannten wirtschaft-
lichen Lage zu befreien. Ein kräftiges Wirtschaftswachs-
tum, wachsende Beschäftigung und eine wettbewerbs-
fähige Steuer- und Abgabenlast sind nach wie vor Zu-
kunftsmusik. Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund
und angesichts der anstehenden Bundestagsneuwahlen
hat die BDA eigene nachhaltige Konzepte für mehr
Wachstum und Beschäftigung vorgelegt. 

Präsidium und Vorstand der BDA haben am 4. Juli 2005
in ihrem Beschluss »Wachstum und Beschäftigung
fördern – das Reformkonzept der Arbeitgeber« beschrie-
ben, woran Deutschland krankt und wie es sich wieder
hocharbeiten kann. Deutschland braucht ein nachvoll-
ziehbares und nachhaltiges Gesamtkonzept mit konse-
quenten und mutigen Reformen in allen Bereichen der
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Wir werden
dieses Reformkonzept zum Maßstab für eine zukunfts-
orientierte Politik machen. 

Die vorliegende Halbjahresbilanz gibt Auskunft über die
politischen Schwerpunkte unserer Arbeit im ersten Halb-
jahr 2005.

Dr. Reinhard Göhner
Hauptgeschäftsführer und 
Mitglied des Präsidiums der BDA

Berlin, 8. Juli 2005
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ist unsozial. In kaum einem anderen Land wird Arbeit
so stark mit Abgaben belastet wie in Deutschland. Dies
ist insbesondere Folge eines Rekordstands von 42 Pro-
zent bei den Beitragssätzen zur Sozialversicherung.
Hohe Sozialbeiträge verteuern den Faktor Arbeit und
verhindern die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Wir
müssen deshalb die Sozialversicherung so weit wie
möglich vom Arbeitsverhältnis entkoppeln und die
Leistungen auf eine Basissicherung begrenzen.

1. Für eine leistungsfähige und finanzierbare 
Kranken- und Pflegeversicherung
Die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung
darf nicht länger zu Lasten der Arbeitskosten finan-
ziert werden. Durch den Ausbau wettbewerblicher
Strukturen muss ein effizienterer Einsatz der aufge-
brachten Mittel gewährleistet werden.

Die Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung muss von lohnbezogenen Beiträ-
gen auf einkommensunabhängige Prämien umge-
stellt werden. Der Arbeitgeberanteil muss dabei als
Bruttolohn ausgezahlt und ein steuerfinanzierter 
sozialer Ausgleich für Einkommensschwache ge-
schaffen werden. 

Die gesetzliche Krankenversicherung muss auf
medizinisch notwendige Leistungen beschränkt
werden, die soziale Pflegeversicherung darf nicht
über eine Grundversorgung hinausgehen. Die
Eigenbeteiligung ist weiter auszubauen.

Marktwirtschaftliche Steuerungsprozesse müssen
eingeführt werden. Insbesondere muss den Kran-
kenkassen die Möglichkeit eingeräumt werden,
eigenständig die Versorgung ihrer Versicherten

durch Verträge mit Ärzten und Krankenhäusern zu
regeln.

Gesetzliche Krankenversicherung und soziale Pflege-
versicherung müssen durch eine kapitalgedeckte Ri-
sikovorsorge ergänzt werden.

2. Für eine zukunftsfähige Rentenversicherung
Deutschland braucht eine zukunftsfähige Rentenver-
sicherung. Aufgrund der demografischen Entwick-
lung wird es in den kommenden Jahren zu einer
deutlichen Verschlechterung der Relation der Bei-
tragszahler und der Rentenempfänger kommen. Ziel
der Rentenpolitik muss es sein, durch weitere Struk-
turreformen den Beitragssatz in der gesetzlichen
Rentenversicherung kurzfristig zu stabilisieren und
langfristig zu senken. Die notwendigen Maßnah-
men:

Die abschlagsfreie Regelaltersgrenze muss schrittwei-
se vom 65. auf das 67. Lebensjahr erhöht werden. 

Der Abschlag für den vorzeitigen Bezug einer
Altersrente muss auf 0,5 Prozent pro Monat ange-
hoben werden. 

Die Nachrangfunktion der Hinterbliebenenver-
sorgung muss durch enger gefasste Anspruchsvor-
aussetzungen und höhere Anrechnung eigener
Einkommen gestärkt werden. 

Die Rentenformel muss so ausgestaltet werden, dass
der Nachhaltigkeitsfaktor wirkt und das Renten-
niveau damit tatsächlich – wie von der Rürup-Kom-
mission vorgeschlagen und vom Gesetzgeber beab-
sichtigt – sinkt. 

Deutschland hat großes Potenzial und alle Chancen,
sich wieder auf einen Spitzenplatz unter den Industrie-
nationen hochzuarbeiten. Dazu brauchen wir aber eine
ehrliche Lageanalyse und eine konsequente, mutige Re-
formpolitik mit ordnungspolitischer Qualität. Unsere
Probleme sind struktureller Art, sie sind hausgemacht
und wir selbst können sie deshalb auch aus eigener
Kraft lösen. 

Deutschland leidet seit Jahren unter einer Wachstums-
krise. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir uns
immer mehr vom Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft
entfernt. Die wirtschaftliche Freiheit und die Freiheit des
Einzelnen wurden beschnitten, die Leistungsbereitschaft
gebremst, Märkte überreguliert und die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit durch Sozialaufgaben überlastet. Mit
einer Staatsverschuldung auf Rekordniveau, überlasteten
Sozialsystemen, erdrückenden Sozialversicherungs-
beiträgen, der höchsten effektiven Unternehmenssteuer-
last in der Europäischen Union, einem rigiden Arbeits-
markt, zunehmender Bürokratie und mit einem unzurei-
chenden Bildungssystem haben wir selbst die Ursachen
für diese Wachstumsschwäche gelegt. Die Folgen: Wir
haben die höchste Arbeitslosigkeit seit Jahrzehnten und
sind Schlusslicht im europäischen Wachstumsvergleich. 

Wir stecken in einer tiefen Vertrauenskrise. Halbherzige
Reformen wurden mit Wirkungsversprechen verbunden,
die nur konsequente Strukturreformen erfüllen können.
Die Agenda 2010 hat ohne Zweifel richtige Schritte ein-
geleitet, aber sie erweisen sich als unzureichend. Wir
brauchen ein in sich stimmiges, an der Wurzel der

Probleme anpackendes großes Reformpaket – mit einer
grundlegenden Erneuerung unserer sozialen Sicherungs-
systeme und der Modernisierung unseres Arbeitsrechts,
mit der Senkung der hohen, wachstumsfeindlichen
Staats-, Abgaben- und Sozialquote und mit einem radi-
kalen Bürokratieabbau. 

Die Politik hat die Chance zum Neuanfang. Sie muss
statt des bisherigen inkonsequenten Schlingerkurses
durch einen nachvollziehbaren und zielgerichteten Re-
formfahrplan sowie gradliniges und nachhaltiges
Handeln Vertrauen zurückgewinnen. Dies kann nicht
gelingen, wenn Unternehmen und Investoren aus dem
Ausland pauschal verunglimpft werden, statt aktiv um
ihre Investitionen zu werben und ein investitionsfreund-
liches Klima zu schaffen. Mehr Vertrauen in die Zukunft
schiebt die Wirtschaft an, Unternehmen gehen mehr Ri-
siken ein und setzen Investitionen schneller um. 

I. Für eine neue Sozialpolitik und 
einen zukunftsfähigen Sozialstaat

Deutschland braucht eine neue Sozialpolitik, die die
soziale Sicherung auf eine solide Basis stellt, sie zu-
kunftsfähig macht und der demografischen Entwicklung
Rechnung trägt. Die bisherige Sozialpolitik ist geschei-
tert, weil sie Arbeitsplätze und damit ihre eigene Finan-
zierungsbasis vernichtet. Mittlerweile wird jeder dritte
erwirtschaftete Euro für Soziales konsumiert, sechsmal
so viel wie für Bildung. Die soziale Frage von heute
heißt »Arbeit«. Eine Sozialpolitik, die Arbeit verhindert,

Beschluss von Vorstand und Präsidium der BDA vom 4. Juli 2005

Wachstum und Beschäftigung fördern – das Reformkonzept der Arbeitgeber
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Der Bezug von Arbeitslosengeld muss nach einem
Monat Karenzzeit auf maximal zwölf Monate fest-
gelegt werden. 

Die Fehlanreize des »Arbeitslosengeldes II«, die
sogar zu Nettoeinkommensverlusten durch die Auf-
nahme von Erwerbstätigkeit führen, müssen besei-
tigt werden. Das »Arbeitslosengeld II« muss als rein
bedarfsabhängige Hilfe für erwerbsfähige Arbeits-
lose ausgestaltet werden und anreizfeindliche
Zuschläge nach dem Bezug des Arbeitslosengeldes
müssen gestrichen werden. 

Arbeitslosigkeit und Beschäftigung sind in der Ar-
beitsmarktstatistik transparent und realistisch abzu-
bilden. Die derzeitigen Verzerrungen führen zu
einer fehlerhaften Abbildung von Arbeitslosigkeit,
gesamtwirtschaftlichem Stellenangebot, Erwerbs-
tätigkeit und sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigung.

2. Für ein beschäftigungsförderndes und 
verständliches Arbeitsrecht
Deutschland braucht ein verständliches und grund-
legend vereinfachtes Arbeitsrecht. Derzeit ist es
überreguliert, höchst kompliziert und zu einem er-
heblichen Teil bürokratisiert. Unsicherheit und Un-
übersichtlichkeit bewirken Zurückhaltung bei den
Neueinstellungen. Wir treten deshalb für ein neues
Arbeitsvertragsgesetz ein, mit dem zahlreiche 
gesetzliche Regelungen zusammengefasst und 
vereinheitlicht werden. 

Insbesondere das Kündigungsschutzrecht ist heute
für Arbeitgeber wie für Arbeitnehmer unkalkulier-
bar. Als Alternative zum bestehenden Kündigungs-

schutz sollen künftig Arbeitgeber und Arbeitnehmer
das Recht erhalten, vorab eine Abfindungsregelung
vertraglich zu vereinbaren. Neben einer solchen
Optionsregelung soll das Kündigungsschutzgesetz
künftig nur für Betriebe mit mehr als 20 Arbeit-
nehmern und ab einer Betriebszugehörigkeit von
mindestens 36 Monaten gelten. 

Zugleich sind die Möglichkeiten zu befristeten Ar-
beitsverhältnissen zu erweitern. Das Verbot eines
wiederholten befristeten Beschäftigungsverhältnisses
beim selben Arbeitgeber ist aufzuheben. Befristete
Arbeitsverhältnisse sollen innerhalb eines Zeit-
raumes von bis zu fünf Jahren mit entsprechenden
Verlängerungsmöglichkeiten erfolgen können. 

3. Für eine moderne Tarifautonomie mit betrieblichen
Gestaltungsmöglichkeiten
Die BDA tritt für die Erhaltung und Fortentwicklung
einer modernen Tarifautonomie ein. Dabei wollen
wir die betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten in-
nerhalb der Flächentarifverträge erweitern. Das ist
in erster Linie eine Aufgabe der Tarifvertragspar-
teien. In vielen Branchen sind durch vielfältige 
tarifvertragliche Öffnungsklauseln die Regelungs-
spielräume für die Betriebspartner erheblich aus-
gedehnt worden. 

In einigen Branchen werden allerdings immer noch
entsprechende Öffnungen der Flächentarifverträge
von den Gewerkschaften verweigert oder die An-
wendung blockiert. Wir treten deshalb dafür ein,
das gesetzliche Tarifrecht fortzuentwickeln und das
Günstigkeitsprinzip klarzustellen: Eine vom Flächen-
tarifvertrag abweichende Vereinbarung zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber muss auch ohne

Die Rahmenbedingungen für den Auf- und Ausbau
der kapitalgedeckten privaten und betrieblichen Al-
tersvorsorge müssen systematisch verbessert werden:
Insbesondere muss die beitragsfreie Entgeltumwand-
lung auch über das Jahr 2008 hinaus möglich sein.

3. Für eine dauerhaft finanzierbare 
Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung bedarf dringend
einer Generalüberholung. In einzelnen Gewerbe-
zweigen erreichen die Beiträge zur Unfallversiche-
rung mit über zehn Prozent eine höhere Belastung
als der Arbeitgeberanteil in jedem anderen Zweig
der Sozialversicherung. 

Es muss eine klare Grenzziehung zwischen be-
triebsspezifischen und allgemeinen Lebensrisiken
erfolgen. Insbesondere die Wegeunfälle, die rund
15 Prozent der Leistungsausgaben ausmachen,
müssen aus dem Leistungskatalog ausgegliedert
werden. Auch das Rentensystem der gesetzlichen
Unfallversicherung bedarf einer systemgerechten
Reform. Die heute teilweise bestehende Über-
versorgung durch Doppelbezug von Arbeitsentgelt
und Unfallrente sowie von Unfall- und Altersrente
muss korrigiert werden. Vor allem darf die Un-
fallrente grundsätzlich nur noch bis zum Zeitpunkt
des Renteneintritts in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung gezahlt werden. 

II. Für eine moderne Arbeitsmarktverfassung

Deutschland braucht eine moderne Arbeitsmarktver-
fassung. Hierzu gehört eine schlanke Arbeitslosenver-
sicherung, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert,
sowie ein beschäftigungsförderndes Arbeitsrecht mit
einem einheitlichen Arbeitsvertragsgesetz und einem
modernen Tarifrecht sowie einem international wettbe-
werbsfähigen Mitbestimmungssystem. 

1. Für eine schlanke Arbeitslosenversicherung
Die Arbeitslosigkeit verharrt auf Rekordniveau.
Deutschland braucht eine schlanke Arbeitslosenver-
sicherung und keine überdimensionierte zentralisti-
sche Verwaltung. 

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung muss
gesenkt werden. Allein bei einer Entlastung der
Bundesagentur für Arbeit vom Aussteuerungsbetrag
wäre bereits jetzt eine erste Beitragssenkung um fast
einen Prozentpunkt möglich. 

Die Bundesagentur für Arbeit muss auf ihre Kernauf-
gaben Arbeitsvermittlung, vermittlungsnahe Arbeits-
förderung sowie Leistungsgewährung konzentriert
werden. 

Wir brauchen klare Zuständigkeiten bei der Für-
sorgeleistung »Arbeitslosengeld II« und der Arbeits-
losenversicherung. Für die steuerfinanzierte Für-
sorge »Arbeitslosengeld II« müssen die Kommunen
vor Ort die operative Verantwortung haben, für die
beitragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung müssen
die Arbeitsagenturen zuständig sein. 
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wenn auch die Politik ihren Beitrag leistet. Auch in
unserem Hochschulsystem bestehen Fehlsteuerungen
und Ineffizienzen. Hohe Abbrecherquoten und über-
lange Studienzeiten belegen dies. 

Das Schulsystem muss die notwendige Ausbildungsreife
der Jugendlichen durch die Umsetzung von Bildungs-
standards und eine verbesserte individuelle Förderung
sicherstellen. Wir treten ein für mehr Autonomie der
Schulen und ein flächendeckendes Angebot an Ganz-
tagsschulen. 

Mit neuen und flexiblen Ausbildungsberufen können
mehr Branchen und Betriebe für die Ausbildung gewon-
nen werden. Um die Neuordnung zügig und bedarfs-
orientiert voranzutreiben, muss die Zuständigkeit für
Berufsbildungsfragen allein dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit zugeordnet werden. Gesetzliche
Ausbildungshemmnisse müssen beseitigt werden, z. B.
müssen Berufsschulzeiten an den Betriebserfordernissen
ausgerichtet und bestehende Arbeitszeitrestriktionen
den Berufserfordernissen angepasst werden. 

Hochschulen brauchen Autonomie für Finanzen, Per-
sonal, Management und die Auswahl der Studenten.
Dazu müssen überflüssige Bürokratien beseitigt, das
Hochschulrahmengesetz abgeschafft und die Landes-
hochschulgesetze deutlich entschlackt werden. Zur Ver-
meidung von Mischzuständigkeiten gehört die Hoch-
schulpolitik in die Verantwortung der Länder. 

Wir sind für die Einführung von Studiengebühren als
wirkungsvolles Instrument der Marktorientierung und
Profilbildung der Hochschulen. Studiengebühren müs-
sen in vollem Umfang der Hochschule zugute kommen.
Die BDA schlägt daher eine neuartige Kombination aus

Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehensangeboten für
jeden Studierenden vor, damit jeder, der fähig ist, auch
studieren kann. 

Forschungsfinanzierung über Projektwettbewerbe ist
wesentlich effizienter und muss deshalb gegenüber der
institutionellen Förderung deutlich ausgebaut werden.

IV. Für eine solide und wachstumsfreundliche
Finanz- und Steuerpolitik

1. Für ein Umsteuern in der Haushaltspolitik
Eine solide Finanz- und Haushaltspolitik ist die
Grundlage einer erfolgreichen und zukunftsorien-
tierten Wirtschaftspolitik. Deutschland lebt seit Jahr-
zehnten über seine Verhältnisse. Die Bilanz: Rund
1,4 Billionen E Staatsverschuldung und die dauer-
hafte Verletzung der Euro-Stabilitätskriterien. Die
staatlichen Ausgaben verschlingen fast die Hälfte
unserer Wertschöpfung. Die immer weiter steigende
Verschuldung und die immer höher werdenden
Konsum- und insbesondere Sozialausgaben gefähr-
den unsere Zukunftsfähigkeit. Stetig sinkende Inves-
titionen machen dies überdeutlich. Ein Umsteuern
ist unverzichtbar: Der Haushalt muss über die Aus-
gabenseite konsolidiert werden. Dies bedeutet 
insbesondere eine Rückführung der konsumtiven
Ausgaben. 

Die investiven Ausgaben müssen gestärkt werden.
Mit 8,9 Prozent aller Ausgaben lag die Investitions-
quote des Bundes 2004 auf einem in der Bundes-
republik historischen Tiefststand.

Zustimmung der Tarifpartner möglich sein und als
günstiger gelten, wenn der Betriebsrat einer solchen
Vereinbarung zustimmt und dadurch Beschäftigung
gesichert oder neue Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. Ziel ist, betriebliche Bündnisse für Arbeit im
Rahmen der Flächentarifverträge zu fördern und
auch in denjenigen Branchen zu ermöglichen, in
denen sie bisher noch fehlen oder blockiert werden.
Dabei bleibt unser Ziel, primär tarifvertragliche Öff-
nungsklauseln zu vereinbaren, weiterzuentwickeln
und anzuwenden.

4. Für eine Modernisierung der Mitbestimmung
In Deutschland hat sich die betriebliche Mitbestim-
mung im Wesentlichen bewährt. Die Mitwirkung
der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter im Betrieb ist
eine wichtige Voraussetzung für ein partnerschaft-
liches, erfolgreiches Zusammenwirken. 

Wir treten für eine moderne Betriebsverfassung mit
beschleunigten und entbürokratisierten Mitbestim-
mungsverfahren ein. Außerdem muss den Betriebs-
partnern ermöglicht werden, durch Vereinbarungen
die Struktur des Betriebsrats an die betrieblichen
Notwendigkeiten anzupassen. Vor allem die Auf-
blähung der Betriebsratsgremien, die Erhöhung der
Zahl der freigestellten Betriebsräte und die Büro-
kratisierung der Mitbestimmungsverfahren durch 
die Betriebsverfassungsnovelle aus dem Jahre 2001
haben sich nicht bewährt und müssen deshalb
zurückgenommen werden.

Die Unternehmensmitbestimmung in Deutschland
nimmt weltweit eine Sonderstellung ein. Kein ande-
res Land kennt ein so weitgehendes Mitbestim-
mungssystem auf Unternehmensebene. Die Gesetz-

gebung der Europäischen Union, die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes und der
internationale Standortwettbewerb erfordern eine
grundlegende Modernisierung der Unternehmens-
mitbestimmung. 

Dabei geht es um eine Anpassung der Unterneh-
mensmitbestimmung an die europäische Entwick-
lung, die Legitimation bei der Wahl der Arbeitneh-
mervertreter und die Kumulation von Betriebsver-
fassung und Unternehmensmitbestimmung. Künftig
sollen Vereinbarungen möglich sein, um auf Unter-
nehmensebene vom Gesetz abweichende Mitbe-
stimmungsstrukturen schaffen zu können.

III. Für eine durchgreifende Erneuerung 
des Bildungssystems 

Deutschland braucht ein leistungsfähiges Bildungssys-
tem. Unser wichtigster Rohstoff steckt in den Köpfen der
Menschen. Ein Viertel der Schulabgänger zeigt nicht nur
inhaltliche Mängel im Lesen, Schreiben und Rechnen,
sondern auch Verhaltensdefizite und fehlende Berufs-
orientierung. Es ist aus gesellschaftlichen, sozialen und
wirtschaftlichen Gründen nicht hinnehmbar, dass so
viele nicht ausbildungsfähig sind. 

Die praxis- und bedarfsorientierte betriebliche Ausbil-
dung hat sich auch unter schwierigen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen bewährt. Die deutsche Wirtschaft
intensiviert ihre Anstrengungen für die Berufsausbildung
weiter und stellt sich damit den aktuellen Herausfor-
derungen. Die BDA tritt dafür ein, die gemeinsamen
Anstrengungen im Ausbildungspakt fortzusetzen. Diese
Anstrengungen werden auf Dauer nur erfolgreich sein,

BESCHLUSS »WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG FÖRDERN«BESCHLUSS »WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG FÖRDERN«
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Ziel einer Reform des föderativen Systems muss es sein,
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten wieder klar
zuzuweisen, die politischen Entscheidungsprozesse zu
beschleunigen und das Subsidiaritätsprinzip zu stärken.
Die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern müssen
klarer getrennt werden. Die Rahmengesetzgebung des
Bundes und Mischzuständigkeiten sind weitestgehend
abzuschaffen. Die Hochschulgesetzgebung soll voll-
ständig den Ländern zugeordnet werden. Der Stärkung
der Ländergesetzgebung entspricht ein Rückzug der
Länder aus ihrer Mitgestaltung von Bundesrecht über
den Bundesrat. Die föderale Finanzverfassung ist grund-
legend zu überarbeiten. Dabei darf wirtschafts- und
finanzpolitisches Verhalten nicht mehr durch eine ni-
vellierende Wirkung des Länderfinanzausgleichs bestraft
werden. Der Länderfinanzausgleich ist daher in seinem
Volumen zu reduzieren und anreizverträglich zu refor-
mieren, die vereinbarten Regelungen zur Fortführung
des Aufbaus Ost im Rahmen des Solidarpaktes II blei-
ben dabei unverzichtbar. 

VII. Für eine handlungsfähige Europäische Union

Eine handlungsfähige Europäische Union ist für die
deutsche Politik und die deutsche Wirtschaft von großer
Bedeutung. Nachdem die EU am 1. Mai 2004 die
größte Erweiterung ihrer Geschichte vollzogen hat, be-
findet sie sich jetzt nach den ablehnenden Referenden
zum EU-Verfassungsvertrag in einer schwierigen Situa-
tion. 

Die Stabilisierung und Stärkung der Handlungsfähigkeit
der EU müssen Vorrang haben vor neuen Erweiterungs-
beschlüssen. Wir erwarten von der EU weniger Regu-
lierung und insbesondere im Bereich der Sozialpolitik

ein Moratorium. Arbeit und Beschäftigung müssen vor-
rangige Ziele sein. Wir treten ein für den Stabilitäts- und
Wachstumspakt mit seinen klaren Regeln und verläss-
lichen Bedingungen für makroökonomische Stabilität
und nachhaltiges Wachstum. Deshalb muss Deutsch-
land ihn wieder voll einhalten und dafür sorgen, dass 
er auf europäischer Ebene nicht aufgeweicht wird und
voll zur Anwendung kommt. Gerade vor diesem Hinter-
grund ist es besonders wichtig, dass auch der künftige
EU-Finanzrahmen für 2007 bis 2013 die nationalen
Haushaltszwänge berücksichtigt und die durchschnitt-
lichen Ausgaben auf ein Prozent des Bruttonationalein-
kommens begrenzt. 

Detaillierte Reformkonzepte zu den genannten
Themenbereichen finden Sie unter www.bda-online.de.
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2. Für ein einfaches und wachstumsfreundliches
Steuersystem
Die deutschen Unternehmen tragen eine doppelte
Last: zum einen durch die höchste effektive Steuer-
last in Europa, zum anderen durch ein überkom-
pliziertes und bürokratisches Steuerrecht. Deutsch-
land braucht dringend ein einfaches und wachs-
tumsfreundliches Steuersystem mit attraktiven
Steuersätzen: Wie beim Job-Gipfel im März 2005
vereinbart, muss der Körperschaftssteuersatz gesenkt
und die Erbschaftssteuer bei Betriebsübergang nach
dem Abschmelzungsmodell zum 1. Januar 2006
neu geregelt werden, Personengesellschaften müs-
sen in die Reform der Unternehmensbesteuerung
einbezogen und verbesserte Anrechnungsmöglich-
keiten der Gewerbesteuer für Personengesellschaf-
ten umgesetzt werden. Eine umfassende und grund-
legende Reform der Unternehmensbesteuerung
bleibt dringlich. Dazu gehört eine Reform der
Gemeindefinanzierung mit Ersetzung der Gewerbe-
steuer durch einen Gemeindezuschlag zur Einkom-
men- und Körperschaftssteuer. 

Eine Mehrwertsteuererhöhung, um Haushaltslöcher
zu stopfen, wäre in höchstem Maße wachstums-
feindlich. Nur zur Absenkung der direkten Abga-
benbelastung kann eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer vertretbar sein. Dies setzt aber voraus, dass
Ausgaben reduzierende Strukturreformen in den
Sozialversicherungen vorausgehen und dass im
Rahmen eines Gesamtkonzeptes von Sozial- und
Steuerreformen eine Senkung der Abgabenbelastung
insgesamt erfolgt.

V. Für einen konsequenten und mutigen
Bürokratieabbau

Überbordende Bürokratie hemmt Innovationen und
Investitionen. Immer wieder wurden in der Vergan-
genheit Initiativen zum Bürokratieabbau gestartet.
Nennenswertes ist nicht geschehen. Im Gegenteil: Mit
neuen Gesetzen droht neue und zusätzliche Bürokratie,
z. B. mit dem beabsichtigten Gesetz zur Vorverlegung
der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge oder mit
der geplanten Ausweitung des Entsendegesetzes auf alle
Branchen. 

Immer häufiger kommen auch aus Europa neue büro-
kratische Vorgaben, die von der Bundesregierung auf
europäischer Ebene unterstützt und schließlich bei der
Umsetzung auch noch übererfüllt werden; Paradebei-
spiel hierfür ist das Antidiskriminierungsgesetz. Wir
brauchen einen konsequenten Bürokratieabbau. Dazu
gehört die Verminderung der Regelungsdichte von
Gesetzen, die Einführung eines effektiven Systems der
Gesetzesfolgenabschätzung (Bürokratie-TÜV), die
Nutzung internationaler Erfahrung im Bürokratieabbau,
insbesondere bei der Gesetzesfolgenabschätzung, z. B.
in den USA, Großbritannien, Dänemark oder den
Niederlanden, sowie die konsequente Privatisierung
staatlicher Aufgaben.

VI. Für eine Erneuerung des föderalen Systems

Die Handlungsfähigkeit unseres Staates ist eine der zen-
tralen Voraussetzungen zur Sicherung und Stärkung der
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaft
und Gesellschaft. Wir treten ein für eine zügige Erneue-
rung unseres föderalen Systems. 

BESCHLUSS »WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG FÖRDERN«
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Defizite der Arbeitsmarktreformen

schmerzhaft spürbar

Neue traurige Rekorde der Arbeitslosenzahlen widerle-
gen die zum Jahresanfang geäußerte Einschätzung des
Bundeskanzlers, dass die Koalition mit der Arbeitsmarkt-
reform das Möglichste zur Reduzierung der Arbeitslosig-
keit getan habe. Vielmehr wird gerade das Gegenteil
immer deutlicher sichtbar: Die bisherigen Maßnahmen
der Agenda 2010 und der Hartz-Gesetze reichen nicht
aus, um Wachstum und Beschäftigung spürbar zu bele-
ben. Die BDA hat deshalb schon im Februar an die Bun-
desregierung appelliert, durch eine schnelle Senkung des
Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung noch in
diesem Jahr ein Aufbruchsignal zur Entlastung der Wirt-
schaft von den zu hohen Lohnzusatzkosten zu setzen.

Stattdessen will die Bundesregierung jetzt bei der Be-
zugsdauer des Arbeitslosengeldes sogar einen Salto rück-
wärts in die alte Frühverrentungspolitik vollziehen. Dies
kommt einer beschäftigungspolitischen Kapitulation 
gleich, weil ältere Arbeitslose so keine neuen Beschäfti-
gungsperspektiven erhalten, sondern mit milliarden-
schweren Mehrausgaben in der Arbeitslosenversicherung
bis zur Rente geparkt und so weitere Arbeitsplätze in
Deutschland vernichtet werden. Würde das Gesetz tat-
sächlich in Kraft treten, werden die Anstrengungen zur
Erhöhung der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen
unterlaufen. Dringend notwendig – nicht nur zur Unter-
stützung der eingeleiteten Arbeitsmarktreformen, son-
dern gerade auch für die Verbesserung der Chancen
Älterer am Arbeitsmarkt – sind vielmehr umfassende Re-
formen für mehr Wachstum und Beschäftigung.

Besorgnis erregend ist weiterhin, dass auch die bisheri-
gen sinnvollen Arbeitsmarktreformen durch Konstruk-
tionsfehler in erheblichem Maße konterkariert werden.
Dies gilt nicht nur für den durch die Überfrachtung mit
der Fürsorgeleistung »Arbeitslosengeld II« ausgebremsten
und gefährdeten Reformprozess in der Bundesagentur für
Arbeit. Dies gilt auch für die Hartz-IV-Reform zur über-
fälligen Aktivierung Langzeitarbeitsloser und gering qua-
lifizierter Arbeitsloser. Sie droht vor allem durch die
dauerhaft nicht lebensfähige, vom Gesetzgeber auf-
gezwungene Mischzuständigkeit von Bundesverwaltung
und kommunaler Selbstverwaltung zu scheitern. Vor die-
sem Hintergrund ist der vom Vorstandsvorsitzenden der
Bundesagentur (BA) unternommene Vorstoß zu einer kla-
ren Kompetenzzuweisung in den Arbeitsgemeinschaften
ein hoffnungsvoller und dringend erforderlicher Schritt,
mit dem die BA selbst die Initiative ergreift, die vom
Gesetzgeber verursachte organisierte Verantwortungs-
losigkeit beim »Arbeitslosengeld II« zu überwinden.

Gerade der Arbeitsmarkt wartet auf eine Vertiefung der
bisherigen Reformen und, soweit erforderlich, auf deren
zügige Nachbesserung. Ganz an der Spitze müssen dabei
die notwendigen Schritte zu einer ersten Beitragssatz-
senkung in der Arbeitslosenversicherung und eine ge-
setzliche Entflechtung der Verantwortlichkeiten von
Arbeitsagenturen und Kommunen beim »Arbeitslosen-
geld II« stehen.

Arbeitsmarkt kommt nicht voran –

neuer Negativrekord

Der deutsche Arbeitsmarkt ist mit einem Paukenschlag in
das Jahr 2005 gestartet. Erstmals in der Geschichte der

Bundesrepublik registrierten die Arbeitsagenturen im
Januar mehr als fünf Millionen Arbeitslose. Der absolute
Höchststand wurde im Februar mit über 5,2 Millionen
Arbeitslosen erreicht. Bis zur Jahresmitte ging die Arbeits-
losenzahl zwar von Monat zu Monat zurück und sank
wieder unter die Fünf-Millionen-Marke. Allerdings war
dieser Rückgang allein auf die übliche Frühjahrsbele-
bung zurückzuführen, Anzeichen einer Entspannung am
Arbeitsmarkt gab es bis zum Ende des ersten Halbjahres
2005 nicht. Im Durchschnitt waren in den ersten sechs
Monaten des Jahres gut 4,98 Millionen Menschen bei
den Arbeitsagenturen arbeitslos gemeldet. 

Wesentlichen Anteil am sprunghaften Anstieg der offi-
ziellen Arbeitslosenzahlen hatte auch die Zusammen-
legung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur neuen Für-
sorgeleistung »Arbeitslosengeld II« zum Jahresanfang
2005. Vorab erstellte Prognosen gingen zunächst davon
aus, dass vor allem durch die Erfassung vorher nicht ar-
beitslos gezählter, erwerbsfähiger Sozialhilfeempfänger
die Zahl der registrierten Arbeitslosen auf das Jahr ge-
rechnet um rund 300.000 steigen würde. Tatsächlich
wird dieser »Hartz-IV-Effekt« im Juni mit rund 330.000
veranschlagt. Doch selbst wenn dieser Effekt herausge-
rechnet wird, lag die Zahl der Arbeitslosen im ersten
Halbjahr 2005 jeden Monat weit über den Vergleichs-
werten des Vorjahres. Ein reines Hartz-IV-Phänomen ist
der neue Negativrekord am Arbeitsmarkt also keinesfalls.
Dies gilt umso mehr, weil in den offiziellen Arbeitslosen-
zahlen der BA bislang noch jene Langzeitarbeitslosen
fehlen, die von einer der so genannten Optionskommu-
nen betreut werden. Nach Schätzungen der BA müssen
daher beispielsweise im Juni weitere knapp 80.000
Arbeitslose zu der in der Statistik ausgewiesenen Arbeits-
losenzahl hinzugerechnet werden. 

Auch die Beschäftigungssituation war im ersten Halbjahr
2005 weiterhin schlecht. Zwar meldete das Statistische
Bundesamt für die Monate Januar bis Mai 2005 höhere
Erwerbstätigenzahlen als im Vorjahr. Verantwortlich für
die seit Monaten steigenden Erwerbstätigenzahlen ist
neben einem Zuwachs geringfügiger Beschäftigung aber
vor allem die in ihrer Nachhaltigkeit noch weitgehend
ungewisse geförderte Selbständigkeit insbesondere in
Form der Ich-AG und eine deutliche Ausweitung der
öffentlichen Arbeitsgelegenheiten. Durchschnittlich gut
36.000 so genannte Ein-Euro-Jobs wurden im ersten Halb-
jahr 2005 jeden Monat eingerichtet. Diese langzeitar-
beitslosen Leistungsempfänger in künstlicher öffentlicher
Beschäftigung werden irreführenderweise nicht nur nicht
mehr als Arbeitslose, sondern überdies sogar als Erwerbs-
tätige in der Statistik ausgewiesen. Steigende Erwerbs-
tätigenzahlen, die zum Großteil auf das Konto arbeits-
marktpolitischer Maßnahmen gehen, sind keinesfalls ein
Signal für eine Entspannung am Arbeitsmarkt oder gar
eine »strukturelle Verbesserung«, wie etwa das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit erklärte. Ein Blick
auf die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung offenbart vielmehr, dass am Arbeitsmarkt
überhaupt keine Aufhellung in Sicht ist. So gingen im
April dieses Jahres – neuere Daten liegen noch nicht 
vor – durchschnittlich rund 330.000 weniger Menschen
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach
als noch im Vorjahr. 

Das Jahr 2005 droht insgesamt ein weiteres trauriges Jahr
für den Arbeitsmarkt zu werden. Alle Wirtschaftsfor-
schungsinstitute und auch die Bundesregierung haben
ihre Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
bereits kräftig nach unten korrigiert. Dementsprechend
düster sind die Aussichten für die Arbeitsmarktentwick-
lung: Die sechs führenden deutschen Wirtschaftsfor-
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Mit seiner Initiative zu einer klaren Kompetenzzu-
weisung hat der BA-Vorstandsvorsitzende Weise dafür
gesorgt, dass die vom Gesetzgeber verursachte organi-
sierte Verantwortungslosigkeit in den Arbeitsgemein-
schaften überwunden werden kann. Die Entscheidung,
den Kommunen im operativen Geschäft vor Ort das Feld
zu überlassen, ist ebenso richtig und überfällig wie die
Steuerung der knappen finanziellen Mittel nach Wirkung
und Wirtschaftlichkeit.

Notwendig bleibt eine klare und dauerhafte Verantwor-
tungszuweisung durch den Gesetzgeber: Für die steuer-
finanzierte Fürsorge müssen die Kommunen, für die bei-
tragsfinanzierte Versicherungsleistung Arbeitslosengeld
muss die BA zuständig sein. Wenn dann Kommunen in
eigener Verantwortung gegen entsprechende Bezahlung
Dienste der BA für Arbeitsvermittlung einkaufen, so ist
dagegen nichts einzuwenden.

Die erhofften Wirkungen von Hartz IV drohen aber nicht
nur in neuer Bürokratie, sondern auch aufgrund von An-
reizfehlern zu versanden. Insbesondere die irreführende
Bezeichnung der neuen Fürsorgeleistung »Arbeitslosen-
geld II« und die systemwidrigen Zuschläge nach dem
Bezug von Arbeitslosengeld scheinen eher die Hemm-
schwelle für eine Inanspruchnahme der Leistung abzu-
senken denn ein klares Signal für die Aktivierung aller
Eigenanstrengungen zu setzen. Hinter dem Hoch-
schnellen der Zahl der Bedarfsgemeinschaften könnte
sich darüber hinaus eine Kategorie von »neuen Bedürf-
tigen« abzeichnen, die bisher weder Arbeitslosen- noch
Sozialhilfe bezogen haben. 

Eine Nachbesserung von Hartz IV muss sowohl begriff-
lich als auch von der Anreizsystematik her klarstellen,
dass die Fürsorgeleistung nichts mit der beitragsfinan-

schungsinstitute gehen in ihrem Frühjahrsgutachten von
4,84 Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2005
aus. Das wären noch einmal gut 460.000 Arbeitslose
mehr als im Jahr 2004. 

Konstruktionsfehler beim

»Arbeitslosengeld II« beseitigen

Die neue Fürsorgeleistung »Arbeitslosengeld II« soll
Langzeitarbeitslose und gering qualifizierte Arbeitslose
besser aktivieren. Im Wesentlichen funktioniert hat aller-
dings nur die Auszahlung des »Arbeitslosengeldes II«.
Alarmierend sind dagegen 

die um fast eine Million über den Annahmen liegende
Zahl der Bedarfsgemeinschaften,

die um bis zu zehn Mrd. E explodierenden Ausgaben
im Bundeshaushalt für die »Arbeitslosengeld-II«-Zah-
lung sowie

der seit Anfang des Jahres ganz erheblich gestiegene
Anteil von Jugendlichen im SGB-II-Bereich, die länger
als drei Monate arbeitslos sind.

Die nach dem Willen des Gesetzgebers für die Fürsorge-
leistung zuständige neue Verwaltungsebene der Arbeits-
gemeinschaften von Arbeitsagenturen und Kommunen
hatte mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, dass die
mit Hartz IV angestrebte Aktivierung erst mit einem hal-
ben Jahr Verspätung angelaufen ist. Dabei offenbarten
die Probleme und Streitigkeiten in den Arbeitsgemein-
schaften z. B. über Mittelverteilung und Rechtsaufsicht,
dass die Vermengung von Bundesverwaltung mit kom-
munaler Selbstverwaltung nicht dauerhaft lebensfähig ist.
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Kompetenzverteilung in den 
SGB-II-Arbeitsgemeinschaften

Inhalt der Initiative von BA-Chef Weise zur
Neuordnung der Zuständigkeiten in den Arbeits-
gemeinschaften zum »Arbeitslosengeld II«:

Durch Klarheit, Transparenz und eindeutige Entschei-
dungskompetenzen vor Ort sollen die Job-Center
künftig reibungsloser arbeiten können.

Die Arbeitsagenturen bieten den Kommunen an, in
der Arbeitsgemeinschaft die klare Entscheidungs-
befugnis im operativen Geschäft, d. h. über die
Arbeitsmarktpolitik vor Ort, über Personal, Haus-
halt und Verwaltung, zu übernehmen.

Die Bundesagentur bleibt in der Verantwortung für
die korrekte und Erfolg versprechende Verwendung
der vom Bund bereitgestellten Mittel. Sie nimmt
diese wahr durch Zielvereinbarungen mit den
Kommunen und ein entsprechendes Controlling-
system.

Die Bundesagentur wird ihr Personal der Arbeits-
gemeinschaft vor Ort zuweisen und der vollständi-
gen Weisungsbefugnis des dortigen Geschäfts-
führers unterstellen.

Die BDA hat diese Initiative begrüßt, da die Arbeits-
gemeinschaften so in die Lage versetzt werden 
können, ihre Aufgabe zu erfüllen und Arbeitslose in
Beschäftigung zu bringen. Es ist vernünftig, durch
Zielvereinbarungen und Controlling auch im SGB-II-
Bereich vollständige Transparenz über den Einsatz
der finanziellen Mittel herzustellen. Nicht nur der
Bund, der das »Arbeitslosengeld II« finanziert, son-
dern auch die bedürftigen Hilfeempfänger und nicht
zuletzt die Kommunen selbst erwarten, dass die
knappen finanziellen Mittel konsequent nach den
Grundsätzen der Wirkung und Wirtschaftlichkeit
eingesetzt werden. Im Bereich der Arbeitslosen-
versicherung hat die Bundesagentur mit dem neuen
Steuerungs- und Controllingkonzept nach Wirkung
und Wirtschaftlichkeit schon unnötige Ausgaben in
einer Größenordung von über fünf Mrd. E abgebaut.

NICHT NUR WEGEN HARTZ IV: NEUE REKORDARBEITSLOSIGKEIT 2005

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Darstellung: BDA
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zierten Leistung Arbeitslosengeld zu tun hat, sondern
eine Unterstützung Hilfebedürftiger durch die Solidar-
gemeinschaft der Steuerzahler darstellt. Es muss unmiss-
verständlich deutlich werden, dass angesichts der auch
mit den Steuern von Arbeitnehmern mit geringem Ein-
kommen bezahlten Fürsorge alle Anstrengungen vom
Hilfebedürftigen zu erwarten sind, so weit wie möglich
von der Hilfe unabhängig zu werden und dazu notfalls
auch eine nur gering bezahlte Arbeit anzunehmen. 

Die öffentlichen Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung müssen in erster Linie die Koope-
rationsbereitschaft der Arbeitslosen prüfen. Sie sollten
aber auch zu dem Umdenken beitragen, dass vom
Grundsatz her immer eine Gegenleistung des Hilfebe-
dürftigen für die erbrachte Unterstützung zu erbringen
ist. Öffentliche Arbeitsgelegenheiten müssen sich auf die
ausschließliche Erstattung eines angemessenen Mehrauf-
wandes beschränken, damit Beschäftigung am ersten Ar-
beitsmarkt stets attraktiver bleibt. Außerdem sind sie auf
strikte Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen der
Zusätzlichkeit und des öffentlichen Interesses zu kontrol-
lieren. Um Missbrauch und die Verdrängung regulärer
Beschäftigung systematisch auszuschließen, ist von den
Trägern vollständige Transparenz zu erwarten. Außer-
dem müssen überall dort, wo es noch nicht geschehen
ist, vor Ort Beiräte unter Beteiligung gerade auch von
Vertretern potenziell betroffener Wirtschaftsbranchen
eingerichtet und für eine begleitende Beratung und Kon-
trolle der Tätigkeiten genutzt werden. 

»Arbeitslosengeld II« 

blockiert Reformprozess in den

Arbeitsagenturen 

Das erste Halbjahr 2005 stand für die Bundesagentur für
Arbeit (BA) ganz im Zeichen der Umsetzung des neuen
»Arbeitslosengeldes II«. Die Überfrachtung mit der neu-
en Fürsorgeleistung bindet unverändert enorme perso-
nelle und technische Kapazitäten in der Arbeitsverwal-
tung. Der dringend notwendige, tief greifende Verände-
rungsprozess, mit dem sich die größte Behörde in
Deutschland zu einem modernen, kundenorientierten
Dienstleister am Arbeitsmarkt wandeln soll, wird weiter
massiv verzögert. In ihren Kernaufgaben, also der inten-
siven Beratung und Vermittlung von Arbeitsuchenden
sowie der Verbesserung von arbeitgeberorientierten An-
geboten, ist die BA mit ihren Agenturen für Arbeit in den
ersten sechs Monaten des Jahres kaum vorangekommen.
Der längst überfällige Leistungssprung der BA durch den
Reformprozess lässt damit auch 2005 noch auf sich
warten. Die BA gerät so aufgrund von Umständen, die
ausschließlich vom Gesetzgeber zu verantworten sind, in
eine zunehmend schwierige Lage, denn infolge ihrer fort-
bestehenden schwachen Leistungen wird in der öffent-
lichen Diskussion zunehmend ihre Existenzberechtigung
in Frage gestellt.

Dabei sind trotz der extremen Zusatzbelastungen der
Arbeitsverwaltung durch das »Arbeitslosengeld II« wich-
tige Schritte im Reformprozess erzielt und die Transpa-
renz in den Abläufen der BA nachhaltig verbessert wor-
den. Herzstück der Organisationsreform ist das neue Ge-
schäftssystem Kundenzentrum in den Agenturen für Ar-
beit. Ende Mai 2005 waren – nach einer Testphase mit

Modellagenturen im vergangenen Jahr – bereits 97 von
insgesamt 178 Agenturen auf das neue Kundenzentrum
umgestellt. Die Ergebnisse in den Modellagenturen
zeigen, dass Wartezeiten um rund 40 Prozent gesenkt
und vor allem auch die Arbeitskapazitäten für die Kern-
aufgabe Vermittlung gestärkt werden können. 

Eine dringend notwendige Ergänzung zu den organisa-
torischen Veränderungen sind die neuen Handlungspro-
gramme der BA für Arbeitgeber und Arbeitsuchende, mit
denen Beratung und Vermittlung verbessert werden
sollen. Bundesweit sollen künftig einheitliche Qualitäts-
und Verfahrensstandards gelten. Die kundenorientierten
Programme sollen zugleich aber auch Spielräume für
individuelle Vermittlungskonzepte geben. Auch für die
Kundengruppe der Arbeitgeber werden verbindliche
Dienstleistungsstandards, z. B. feste Ansprechpartner und
schnelle Reaktionszeiten, festgelegt und der Vermitt-
lungsprozess stellenorientiert ausgerichtet. Bis Mai dieses
Jahres wurden die Handlungsprogramme in drei Modell-
agenturen erprobt. Nach einer Ausdehnung der Program-
me im Laufe des Jahres auf elf weitere Agenturen, ver-
bunden mit einem intensiven Monitoringprozess, soll aus
Sicht der Arbeitgeber die flächendeckende Einführung
zügig angegangen werden. Die Arbeitgeber unterstützen
das Konzept nicht nur wegen des lange angemahnten in-
tensiveren Arbeitgeberservices, sondern auch, weil durch
diese neue Systematik eine höhere Transparenz über das
Vermittlungsgeschäft vor Ort geschaffen wird, mit dem
Schwachstellen in der Arbeitsvermittlung aufgezeigt und
schneller behoben werden sollen.

Grundlage dafür, die Beiträge von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern zur Arbeitslosenversicherung effizient und
effektiv einzusetzen, um die Beschäftigungsperspektiven
Arbeitsloser zu verbessern und in absehbarer Zeit eine
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Kombi-Einkommen für Bedürftige – 
Arbeit muss sich lohnen

Mit der neuen Fürsorgeleistung »Arbeitslosengeld II«
sollen Langzeitarbeitslose besser aktiviert werden.
Dabei muss gelten, dass sich mehr Arbeit auch stets
finanziell lohnt. Im Rahmen von »Arbeitslosengeld II«
können Hilfeempfänger bereits heute dazuverdienen,
ohne in gleicher Höhe den Transferanspruch zu ver-
lieren. Die entsprechenden Regelungen nach Hartz IV
sind derzeit jedoch sehr kompliziert. Die zum 
1. Oktober 2005 beschlossene Neuregelung wird
wesentlich transparenter und liegt sehr nah am BDA-
Konzept für ein Kombi-Einkommen. Außerdem wer-
den die Hinzuverdienstmöglichkeiten damit noch
etwas verbessert und so die Motivation gestärkt, aus
eigener Kraft die Hilfebedürftigkeit zu überwinden:

Künftig gilt für alle Hilfeempfänger, die eine Arbeit
aufnehmen, ein Grundfreibetrag von 100 E (z. B.
für Werbungskosten).

Zusätzlich: Freibetrag von 20 Prozent des
Bruttoeinkommens bis 800 E.

Darüber hinaus: Freibetrag von zehn Prozent des
Bruttoeinkommens bis 1.200 E (Arbeitslose ohne
Kinder) bzw. 1.500 E (Arbeitslose mit Kindern).

»Arbeitslosengeld II«-Empfänger können damit künf-
tig von ihrem Hinzuverdienst zwischen 40 und 60 E
netto pro Monat mehr behalten als nach der aktu-
ellen Regelung. Mit eigener Arbeit und »aufstocken-
dem Arbeitslosengeld II« lässt sich so insgesamt 
ein Kombi-Einkommen von Alleinstehenden bis zu
940 E und von Verheirateten mit zwei Kindern bis 
zu 1.880 E erzielen. 
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Eine weitere Verbreiterung der Brücke in die Frühverren-
tung bildet neben der zu langen Bezugsdauer des Ar-
beitslosengeldes die gesetzliche Möglichkeit, nach der
Arbeitslose ab 58 Jahren Arbeitslosengeld beziehen kön-
nen, ohne für die Arbeitsvermittlung zur Verfügung ste-
hen zu müssen. Auch dieser zweite Baustein der falschen
Frühverrentungspolitik, der zum Ende des Jahres 2005
auslaufen sollte, würde nach dem vom Bundestag bereits
beschlossenen Gesetz der Bundesregierung um zwei
Jahre verlängert. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser dop-
pelte Salto rückwärts vom Bundesrat verhindert wird.

Statt neuer Ausgaben für Frühverrentungsprogramme
muss die Arbeitslosenversicherung konsequent von ver-
sicherungsfremden Leistungen entlastet werden. Allein
der verfassungsrechtlich äußerst zweifelhafte Aussteue-
rungsbetrag schlägt in diesem Jahr mit fast sieben Mrd. E

zu Buche. Schon bei einer Entlastung der Beitragszahler
von dieser systemwidrigen Zahlung für Übertritte vom
Arbeitslosengeld in die neue Fürsorgeleistung »Arbeits-
losengeld II« könnte der Beitragssatz zur Arbeitslosen-
versicherung um fast einen Prozentpunkt sinken. Die
Bundesregierung selbst geht davon aus, dass mit einer
Beitragssenkung in der Sozialversicherung um einen Pro-
zentpunkt 100.000 neue zusätzliche Arbeitsplätze ent-
stehen, Forschungsinstitute rechnen sogar mit bis zu
150.000 neuen Jobs.

Ich-AG noch nicht missbrauchssicher 

Die von der BDA angemahnten Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Mitnahmeeffekten und Missbrauch bei

Senkung des hohen Beitragssatzes zu erreichen, ist das
im Jahr 2003 eingeführte neue Führungs- und Steuerungs-
system der BA, das weiter Form annimmt. Hierdurch ist
es der BA bereits bis Ende 2004 gelungen, bei der so ge-
nannten aktiven Arbeitsmarktpolitik rund fünf Mrd. E –
bei fast konstanter Zahl an Integrationen in den Arbeits-
markt – einzusparen. Die Arbeitgeber in der Selbstverwal-
tung der BA unterstützen den Vorstand mit Nachdruck
darin, die Effizienzreserven in diesem Bereich weiter aus-
zuschöpfen und die Mittel auf unmittelbar integrations-
förderliche Maßnahmen zu konzentrieren. Vor dem Hin-
tergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und stei-
gender Arbeitslosenzahlen verbunden mit Beitragsaus-
fällen und Kostensteigerungen im Leistungsbereich der
Arbeitslosenversicherung kommt der neuen Steuerungs-
logik gerade im Laufe des Jahres 2005 eine wachsende Be-
deutung zu. Zur Fortentwicklung dieses Systems soll ab
diesem Jahr überdies eine umfassende Kosten-Leistungs-
Rechnung bei der Arbeitsverwaltung eingeführt werden.

Für eine durchgreifend verbesserte Arbeitsvermittlung,
sinkende Kosten und eine substanzielle Senkung des
Beitragssatzes bleibt der Gesetzgeber auch 2005 gefor-
dert, die BA von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben zu
entlasten. 

Statt Beschäftigung für Ältere 

Salto rückwärts in die

Frühverrentungspolitik

Mit einem überraschenden Vorstoß der Regierungsko-
alition soll die Ende 2003 mit einer Übergangsfrist be-
schlossene Verkürzung des Arbeitslosengeldes um zwei

Jahre verschoben werden. Dies würde einen Salto rück-
wärts in die Frühverrentungspolitik bedeuten, milliarden-
schwere Mehrausgaben verursachen und damit weitere
Arbeitsplätze in Deutschland vernichten. 

Nach bisheriger Rechtslage sollte die Verkürzung von
jetzt noch bis zu 32 Monaten Arbeitslosengeld auf dann
höchstens 18 Monate zum 1. Februar 2006 greifen. Tritt
die Verkürzung wie vom Bundestag beschlossen erst
zwei Jahre später in Kraft, kommen weitere Milliarden-
lasten auf die Arbeitslosenversicherung zu, die über eine
höhere Sozialversicherungslast selbst zum Beschäfti-
gungsabbau beitragen. Die Fortschreibung der 32-mona-
tigen Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes käme einer
beschäftigungspolitischen Kapitulation gleich, mit der
ältere Arbeitslose ins Abseits geführt werden. Denn mit
jedem weiteren Monat anhaltender Arbeitslosigkeit ver-
ringern sich ihre Aussichten auf neue Beschäftigung. Die
Agenda 2010, mit der die Frühverrentungspolitik gerade
beendet werden sollte, wird damit geradezu auf den Kopf
gestellt. Die Verschiebung steht auch im Widerspruch zur
Zielsetzung des Rentenversicherungs-Nachhaltigkeits-
gesetzes, mit dem das Eintrittsalter für die Rente nach
Arbeitslosigkeit von 60 auf 63 Jahre angehoben wird, um
gerade auch bei diesem Personenkreis die Erwerbsbe-
teiligung zu erhöhen.

Mit Blick auf die Funktion des Arbeitslosengeldes – die
Überbrückung kurzzeitiger Phasen der Erwerbslosigkeit –
ist ein Arbeitslosengeld von höchstens zwölf Monaten
sachgerecht, wie dies bis 1985 geregelt war. Nicht ver-
einbar mit dem Charakter der Arbeitslosenversicherung 
als Risikoversicherung ist auch die Berücksichtigung von
weit zurückreichenden Beschäftigungszeiten. Die Arbeits-
losenversicherung ist kein Sparvertrag und kein Renten-
ersatz für Ältere.
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ZUGÄNGE BEI DER EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG: ABSTURZ MIT INKRAFTTRETEN VON HARTZ IV

* März, April, Mai 2005 vorläufige, nicht hochgerechnete Monatswerte; 
Bereinigung bis zu drei Monate rückwirkend
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der Förderung von Existenzgründungen aus Mitteln der
Arbeitslosenversicherung sind noch nicht hinreichend
umgesetzt. Der Gesetzgeber hat zwar immerhin in einer
Notoperation Ende 2004 durch Einführung einer Trag-
fähigkeitsbescheinigung bei der Ich-AG möglicherweise
noch größere Mitnahmeeffekte anlässlich des Auslaufens
der Arbeitslosenhilfe verhindert. Trotzdem war zum Jah-
reswechsel ein Rekord von mehr als 25.000 Neuanträgen
pro Monat zu verzeichnen, die dann schlagartig zurück-
gingen, als der Förderanspruch der ehemaligen Arbeits-
losenhilfebezieher auslief. Auch die mit dem fünften
Änderungsgesetz zum SGB III angestrebten erweiterten
Kontrollmöglichkeiten der Arbeitsagenturen (Tragfähig-
keitsnachweis und Nachweis der Kenntnisse und Fähig-
keiten) bei Existenzgründungszuschuss und Überbrü-
ckungsgeld reichen nicht aus, um breiten Mitnahmeeffek-
ten einen Riegel vorzuschieben. Erforderlich ist darüber
hinaus vielmehr, beide Förderleistungen von Pflicht- in
Ermessensleistungen umzuwandeln, wobei sich dies
auch auf die Dauer und Höhe der Leistung erstrecken
sollte. Die Agentur für Arbeit kann dann auch den Einsatz
dieser Fördermittel zielgerichtet nach Wirkung und Wirt-
schaftlichkeit steuern. Angesichts der von der Bundes-
agentur für Arbeit prognostizierten überplanmäßigen
Ausgaben in diesem Jahr in Höhe von 1,2 Mrd. E für
Existenzgründungszuschuss und Überbrückungsgeld ist
dieser Schritt dringend notwendig. Mittelfristig sollten
beide Instrumente zu einer einheitlichen Förderung zu-
sammengeführt werden, sobald die Ergebnisse der
begleitenden wissenschaftlichen Evaluierungen vor-
liegen.

Allianz für die Familie 

Die Notwendigkeit der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf und die Förderung der Chancengleichheit von
Frauen in der Arbeitswelt rückt immer stärker in den
Fokus von Gesellschaft und Wirtschaft. Die BDA setzt
sich mit ihrem Engagement in der »Allianz für Familie«,
einer Kooperation von Politik und Wirtschaft, für eine
Familienpolitik ein, die es Eltern ermöglicht, Familie und
Beruf zu vereinbaren, und die junge Menschen ermuti-
gen möchte, ihre Kinderwünsche zu realisieren. Eine der
wichtigsten Voraussetzungen hierfür ist der Ausbau quali-
tativ hochwertiger Betreuungsangebote. Die derzeitige
fehlende Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung
darf nicht länger dazu führen, dass Mütter aufgrund feh-
lender Betreuungsplätze nicht berufstätig sein können
und somit in ihrer beruflichen Entwicklung eingeschränkt
sind. 

Auf die Vorteile, aber auch die Erfordernisse einer fami-
lienfreundlichen Personalpolitik hat die BDA zusammen
mit dem Bundesministerium für Familie, Frauen, Seni-
oren und Jugend (BMFSFJ) und der Gemeinnützigen
Hertie-Stiftung mit der Konferenz »Familie – ein Erfolgs-
faktor für die Wirtschaft« im April 2005 aufmerksam ge-
macht. Bundeskanzler Gerhard Schröder und Arbeit-
geberpräsident Dr. Dieter Hundt verdeutlichten den öko-
nomischen Nutzen familienfreundlicher Maßnahmen
und den hohen Stellenwert einer nachhaltigen Familien-
politik. Die BDA forderte im Rahmen der Konferenz
erneut den raschen Ausbau einer bedarfsgerechten Kin-
derbetreuung, insbesondere für Kinder unter drei Jahren.
Derzeit fehlen für Kinder unter drei Jahren in Deutsch-
land mehr als 1,2 Millionen Betreuungsplätze. Die BDA
begrüßt in diesem Zusammenhang die Verabschiedung
des Tagesbetreuungsausbaugesetzes, das zum Ziel hat,

bis 2010 ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen für
Kinder unter drei Jahren bereitzustellen. Die von der
Bundesregierung gewählte Finanzierung in Form von
Einsparungen der Kommunen durch Hartz IV steht aber
leider auf keiner verlässlichen Basis. Aus diesem Grund
ist es mehr als fraglich, ob der von der Bundesregierung
angestrebte Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur tat-
sächlich bis 2010 im vorgesehenen Umfang erfolgt. 

Vor dem Hintergrund der fehlenden Angebote im Bereich
der Kinderbetreuung und der Ganztagsschulen ist es
umso erfreulicher, dass das Engagement der Unterneh-
men im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
kontinuierlich wächst. Bei dem Unternehmenswettbe-
werb »Erfolgsfaktor Familie 2005«, zu dem die BDA zu-
sammen mit dem BMFSFJ und anderen Partnern aufge-
rufen hatte, beteiligten sich fünfmal so viele Unterneh-
men wie beim letzten Wettbewerb im Jahr 2000. Die
große Resonanz auf den Wettbewerb zeigt, dass eine
familienfreundliche Personalpolitik nicht nur von Groß-
unternehmen umgesetzt wird. Immer mehr kleine und
mittelständische Unternehmen unterstützen ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, Beruf und Familie zu ver-
einbaren, und erschließen sich dadurch zugleich wert-
volle Wettbewerbsvorteile.
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Stabsstelle Betriebliche Personalpolitik

Die unternehmerische Personalpolitik ist ein Erfolgs-
faktor für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit
der Betriebe. Sie wird künftig noch stärker in den ge-
samten Prozess der Unternehmensentwicklung und
des Wandlungsmanagements eingebunden sein. Der
Erhalt der Motivation und Leistungsfähigkeit der Be-
schäftigten steht dabei im Vordergrund. Eine Schlüs-
selrolle kommt unverändert der Personalführung und
dem Personalmanagement zu. 

Die bisher von der BDA in diesem Bereich wahrge-
nommenen Aufgaben werden jetzt in der neuen
Stabsstelle Betriebliche Personalpolitik gebündelt.
Die Stabsstelle versteht sich als Ansprechpartner zu
aktuellen Fragen der betrieblichen Personalpolitik, 
u. a. mit den Schwerpunktthemen Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, familienbewusste Personalpolitik,
Personalpolitik im demografischen Wandel oder auch
Kooperationen von kleinen und mittelständischen
Unternehmen auf dem Gebiet der Personalarbeit. Die
BDA vertritt über die Stabsstelle Betriebliche
Personalpolitik die Interessen der Arbeitgeber in
Gremien und Arbeitsgruppen auf Bundesebene
gegenüber Regierung und Gewerkschaften und
engagiert sich bei der Deutschen Gesellschaft für
Personalführung sowie in der »Allianz für Familie«.
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Vom Bundestag verabschiedetes

Antidiskriminierungsgesetz darf nicht

in Kraft treten

Diskriminierungen sind kein Problem der deutschen
Rechtswirklichkeit und insbesondere kein Problem 
in deutschen Unternehmen. Dennoch zwingen uns 
die nunmehr vier EU-Antidiskriminierungsrichtlinien
2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG und 2004/113/EG,
deutsche Antidiskriminierungsregelungen zu schaffen,
soweit diese im geltenden Rechtssystem nicht schon um-
fassend vorgesehen sind. Damit hat Deutschland zwar
keine Wahl bezüglich des »Ob« der Richtlinienumset-
zung. Sehr wohl gibt es aber einen Gestaltungsspielraum
beim »Wie« der Umsetzung. Dieser darf nur in einer
Weise genutzt werden: Um neue Überregulierung und
neue Bürokratie zu vermeiden, ist es unbedingt notwen-
dig, nicht über die – ohnehin schon bürokratischen –
Vorgaben der EU-Richtlinien hinauszugehen. Auch die
EU-Kommission hat jüngst in ihrer Mitteilung an Rat und
EU-Parlament zur »besseren Rechtsetzung für Wachstum
und Arbeitsplätze in der Europäischen Union« gefordert,
dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung europäischer
Richtlinien in nationales Recht nicht über die Brüsseler
Vorgaben hinausgehen. Diese Forderung der EU-
Kommission sollte insbesondere bei der Umsetzung der
Antidiskriminierungsrichtlinien berücksichtigt werden. 

Das Antidiskriminierungsgesetz verbietet unmittelbare
und mittelbare Benachteiligungen sowie (sexuelle) Beläs-
tigungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität. Diese Diskriminierungsverbote gelten für das
Arbeits-, Sozial- und öffentliche Dienstrecht sowie auch

für das allgemeine Zivilrecht, obwohl für letzteres nach
den EU-Richtlinien nur Vorschriften in den Bereichen
Rasse, ethnische Herkunft und Geschlecht verlangt wer-
den. Für den Fall einer ungerechtfertigten Diskriminie-
rung sieht das Gesetz einen Anspruch des Diskrimi-
nierten auf Schadensersatz und Entschädigung und im
allgemeinen Zivilrecht zusätzlich einen Anspruch auf
Abschluss des verweigerten Vertrages vor. Neben dem
Betroffenen können auch so genannte Antidiskriminie-
rungsvereine – soweit ihnen eine entsprechende Forde-
rung abgetreten wurde – sowie der Betriebsrat und die im
Betrieb vertretene Gewerkschaft Verletzungen der Pflich-
ten aus dem Antidiskriminierungsgesetz gerichtlich 
geltend machen. Das Gesetz geht nicht nur über die For-
derungen aus Brüssel hinaus, sondern verursacht in der
vorliegenden Form zusätzliche Bürokratie und Rechts-
unsicherheit. 

Die von den Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen vorgelegten Änderungsvorschläge zum Entwurf
des Antidiskriminierungsgesetzes haben das Gesetz nicht
praxistauglicher gemacht. Obwohl das Gegenteil be-
hauptet wird, geht das Gesetz in vielen Punkten weiter-
hin über die Vorgaben der europäischen Richtlinien hin-
aus. Die positiven Änderungen im Bereich des Arbeits-
rechts wie die ersatzlose Streichung der Haftung des
Arbeitgebers für das Verhalten Dritter, die Klarstellungen
zu den Altersregelungen oder die Möglichkeit der Be-
fristung im Arbeitsvertrag auf den Zeitpunkt, zu dem der
Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann,
reichen ebenso wenig aus wie die Begrenzung des Ent-
schädigungsanspruchs bei Nichteinstellung auf drei
Monatsgehälter.

Das Gesetz ist auch mit den beschlossenen Änderungen
immer noch viel zu kompliziert, um den Arbeitgeber

ohne Hilfe von Juristen erkennen zu lassen, was die ein-
zelnen Regelungen bedeuten. Statt durch die Änderun-
gen immer neue Ausnahmen zu schaffen, hätte das Ge-
setz gleich auf das europarechtlich geforderte Maß be-
schränkt werden müssen. Das Antidiskriminierungsge-
setz bedarf einer grundlegenden Überarbeitung. 

Der Bundestag hat in seiner Sitzung vom 17. Juni das
Antidiskriminierungsgesetz noch kurz vor den erwarteten
Bundestagsneuwahlen in seiner bürokratischen, über die
europäischen Richtlinien hinausgehenden und für die
Wirtschaft gefährlichen Form verabschiedet. Dennoch ist
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr mit einem In-
krafttreten des Gesetzes in dieser Legislaturperiode zu
rechnen. Nach Verabschiedung des Gesetzes im Bundes-
tag wurde es dem Bundesrat zugeleitet. Es handelt sich
zwar nicht um ein zustimmungspflichtiges Gesetz,
jedoch hat der Bundesrat gegenüber diesem Einspruchs-
gesetz am 8. Juli den Vermittlungsausschuss angerufen.
Da die Mehrheit des Bundesrates den Gesetzentwurf ab-
lehnt und in vollem Umfange die Kritik der BDA teilt,
besteht die Hoffnung, dass ein Inkrafttreten verhindert
werden kann. Wenn im September 2005 Bundestags-
neuwahlen stattfinden, besteht die Chance, dass das Ver-
mittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat
nicht mehr bis zum Ende der Legislaturperiode abge-
schlossen wird, so dass das vom Bundestag beschlossene
Gesetz der Diskontinuität anheim fällt. Das Gesetzge-
bungsverfahren wird dann in der nächsten Legislaturperi-
ode wieder von vorne beginnen. Damit ergibt sich für
den Gesetzgeber die Chance, die Antidiskriminierungs-
vorschriften systemgerecht in das deutsche Recht einzu-
passen und die Vorgaben der EU-Richtlinien 1:1 zu er-
füllen. 

Beschäftigungsmotor befristete

Arbeitsverhältnisse effektiver nutzen!

Befristete Beschäftigungen sind ein Beschäftigungsmotor
des deutschen Arbeitsmarktes. Das geltende Ersteinstel-
lungsgebot, nach dem zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer nie zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden haben
darf, verhindert hingegen Beschäftigung. Durch die Än-
derung des Gesetzes soll dieses Vorbeschäftigungsverbot
auf zwei Jahre begrenzt werden. Damit wird eine sach-
grundlose Befristung bei einem Arbeitgeber, zu dem
bereits ein Arbeitsverhältnis bestanden hat, nach zwei
Jahren erneut möglich. Dies zeigt, dass auch die Bundes-
regierung die beschäftigungshemmende Wirkung des
bisherigen generellen Vorbeschäftigungsverbotes erkannt
hat. Gleichwohl nutzt ein zweijähriges Vorbeschäftigungs-
verbot das im Bereich der befristeten Beschäftigung be-
stehende Arbeitsmarktpotenzial nicht aus. Mit dem Vor-
beschäftigungsverbot soll ein Missbrauch befristeter
Beschäftigung durch so genannte Kettenbefristungen ver-
hindert werden. Dieses Ziel lässt sich auch mit einer auf
maximal sechs Monate begrenzten Wartezeit zwischen
dem Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages ohne
Sachgrund und einem vorhergehenden Arbeitsverhältnis
erreichen. Zugleich ist die Dauer einer sachgrundlosen
Befristung – bei entsprechender Erhöhung möglicher Ver-
längerungen – auf fünf Jahre auszudehnen. 

Darüber hinaus sollte vorgesehen werden, dass die Ver-
längerung sachgrundloser Befristungen nicht die Ände-
rung der übrigen Vertragsbedingungen ausschließt. Der
Gesetzgeber hat die sachgrundlose Befristung aus be-
schäftigungspolitischen Gründen für erforderlich gehal-
ten. Dieses beschäftigungspolitische Ziel darf nicht da-
durch konterkariert werden, dass die Arbeitsvertrags-
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nach der Geltendmachung verankert werden. Dies
entspricht den üblichen Gepflogenheiten im Ar-
beitsrecht. Die gleiche Frist gilt auch für Klagen
gegen ungerechtfertigte Kündigungen oder fehler-
hafte Befristungen. 

7. Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers
Nach dem Gesetz hat der Arbeitnehmer das Recht,
im Falle einer Belästigung am Arbeitsplatz die
Arbeitsleistung zu verweigern.

Die EU-Vorgaben schreiben die Verankerung eines
solchen Leistungsverweigerungsrechts nicht vor.

Die Regelung ist daher zu streichen. Sie ist auch
überflüssig, da das geltende Recht bereits ein
Zurückbehaltungsrecht des Arbeitnehmers kennt.

8. Vorbeugende Maßnahmen des Arbeitgebers
Nach dem Gesetz muss der Arbeitgeber auch vor-
beugende Maßnahmen zum Schutz seiner
Arbeitnehmer vor Diskriminierungen ergreifen.

Die EU-Vorgaben fordern keine vorbeugenden
Maßnahmen des Arbeitgebers zum Schutz vor
Benachteiligungen.

Die Regelung zu den vorbeugenden Maßnahmen
des Arbeitgebers ist daher zu streichen. Auch die
jetzt nach Durchführung von Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen zum Thema Antidiskriminie-
rung vorgesehene Exkulpationsmöglichkeit des
Arbeitgebers verbessert nichts. Sie schafft neue
Rechtsunsicherheit: Der Arbeitgeber muss gegebe-

nenfalls darüber hinaus weitere zumutbare und
erforderliche Maßnahmen ergreifen.

9. Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierungen
durch Dritte
Das Gesetz schreibt vor, dass der Arbeitgeber auch
bei Benachteiligungen durch Dritte die geeigneten,
erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zum
Schutz vor Diskriminierungen ergreifen muss.

Die EU-Vorgaben enthalten keine derartige
Verpflichtung.

Die Regelung ist daher zu streichen. Sie ist auch
überflüssig. Der Arbeitgeber ist schon im Rahmen
seiner Organisationspflichten zu Schutzmaßnahmen
angehalten.

10. Klagerecht von Betriebsrat und Gewerkschaft
Das Gesetz sieht eine Art »Verbandsklagerecht« des
Betriebsrats oder einer im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft vor. Das Gesetz spricht ihnen im Fall
einer groben Verletzung der Pflichten aus dem ADG
Klagerechte entsprechend § 23 Abs. 3 BetrVG zu.

Die EU-Vorgaben verlangen kein Klagerecht von
Betriebsrat oder Gewerkschaft.

Die Regelung ist daher zu streichen. Schon heute
wird teilweise vertreten, dass der Betriebsrat gegen
solche Diskriminierungen im Klagewege vorgehen
kann. Die Regelung ist damit überflüssig. Andern-
falls handelt es sich um eine materielle Ausweitung
der Betriebsratsrechte, die europarechtlich nicht ge-

fordert ist. Hinsichtlich der im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft wird dies von den Gesetzesinitiato-
ren auch eingeräumt.

11. Haftung für die Anwendung diskriminierender
Tarifverträge
Nach dem Gesetz sollen Arbeitsgerichte künftig an
die Stelle von Regelungen in Kollektivvereinbarun-
gen (Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen),
die sie wegen einer Diskriminierung für unwirksam
halten, die Regelungen setzen, die die Tarifvertrags-
parteien vereinbart hätten, wenn sie die Diskrimi-
nierung erkannt hätten. Ferner soll der Arbeitgeber
bei der Anwendung kollektiver Vereinbarungen zur
Entschädigung verpflichtet sein, wenn er die diskri-
minierende Bestimmung vorsätzlich oder grob
fahrlässig anwendet. 

Die EU-Richtlinien verlangen lediglich Regelungen,
nach denen Diskriminierungen in Kollektivverein-
barungen für nichtig erklärt werden, erklärt werden
können oder geändert werden. Eine darüber hin-
ausgehende spezielle Haftung des Arbeitgebers für
die Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen
ist nicht vorgesehen. 

Es bedarf keiner ausdrücklichen Regelung zur Un-
wirksamkeit von Kollektivvereinbarungen im Anti-
diskriminierungsgesetz. Die Unwirksamkeit solcher
diskriminierender Regelungen ergibt sich bereits
nach bestehender Rechtslage. Darüber hinaus
besteht die Gefahr, dass künftig jedes Arbeitsgericht
nach eigenem Gutdünken an die Stelle der tarif-
lichen Regelungen eine von ihm für nicht diskri-
minierend gehaltene Regelung setzt. Dies führt zu

einer Rechtszersplitterung und massiver Rechtsun-
sicherheit. Eine Entschädigungspflicht des Arbeit-
gebers, der sich auf die Wirksamkeit tariflicher
Regelungen verlassen muss, ist ebenfalls von den
Richtlinien nicht gefordert und sollte daher aus-
geschlossen bleiben. 

12. Rechtfertigungsgründe für Tendenzbetriebe
unterbleiben
Das Gesetz enthält einen speziellen Rechtferti-
gungsgrund für Religionsgesellschaften, also die
Möglichkeit, Unterschiede wegen der Religionszu-
gehörigkeit zu machen, der durch die Änderungs-
vorschläge vom 18. März 2005 auch auf die diesen
zugeordneten Einrichtungen (also z. B. Caritas oder
Diakonie) ausgedehnt wurde. Privatrechtlich organi-
sierte Tendenzbetriebe wie z. B. Medienunterneh-
men dürfen dagegen weiterhin nicht aufgrund der
Weltanschauung differenzieren.

Die EU-Vorgaben ermöglichen, auch einen speziel-
len Rechtfertigungsgrund wegen Differenzierungen
aufgrund der Weltanschauung für privatrechtlich
organisierte Tendenzbetriebe einzufügen.

Daher sollte ein solcher Rechtfertigungsgrund in das
Antidiskriminierungsgesetz eingefügt werden. Ohne
diese Ergänzung wird das Antidiskriminierungsrecht
über die EU-Vorgaben ausgedehnt.
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